
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 16a TabakStG Verkehr unter
Steueraussetzung

 TabakStG - Tabaksteuergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Beförderungen von Tabakwaren gelten, soweit in diesem Bundesgesetz keine Ausnahmen vorgesehen sind,

nur dann als unter Steueraussetzung durchgeführt, wenn sie mit einem elektronischen Verwaltungsdokument

nach Art. 20 der Systemrichtlinie erfolgen und dieses Verwaltungsdokument den in den dazu ergangenen

Durchführungsrechtsakten zur Systemrichtlinie genannten Anforderungen entspricht.

2. (2)Für jede Beförderung von Tabakwaren unter Steueraussetzung hat

1. 1.der Inhaber des abgebenden Steuerlagers oder der registrierte Versender einen Entwurf eines

elektronischen Verwaltungsdokuments im Sinne des Abs. 1 und

2. 2.der Inhaber des beziehenden Steuerlagers oder der registrierte Empfänger eine elektronische

Eingangsmeldung nach Art. 24 der Systemrichtlinie

an das Zollamt Österreich zu übermitteln.

3. (3)Bei Beförderungen unter Steueraussetzung zu einem der in Art. 11 Abs. 1 der Systemrichtlinie genannten

Empfänger ist zusätzlich eine Freistellungsbescheinigung nach Art. 12 der Systemrichtlinie mitzuführen.

4. (4)Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt,

1. 1.durch Verordnung das Verfahren der Beförderung unter Steueraussetzung entsprechend den Art. 20 bis

29 der Systemrichtlinie und den dazu ergangenen Verordnungen sowie das Verfahren der Übermittlung des

elektronischen Verwaltungsdokuments und den dazu erforderlichen Datenaustausch zu regeln;

2. 2.durch Verordnung das Verfahren der Beförderung unter Steueraussetzung zur Gewährung von

Verfahrensvereinfachungen abweichend von Z 1 zu regeln;

3. 3.zur Erleichterung des Warenverkehrs oder im Interesse der heimischen Wirtschaft mit anderen

Mitgliedstaaten Vereinbarungen zu schließen, um in jenen Fällen, in denen Tabakwaren häufig und

regelmäßig unter Steueraussetzung zwischen zwei oder mehreren Mitgliedstaaten befördert werden,

Verfahrensvereinfachungen vorzusehen, wenn durch diese Vereinbarungen die Gegenseitigkeit

gewährleistet wird und eine Beeinträchtigung steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht zu

befürchten ist.
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